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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Ständerat beantragte Reimann (svp, AG) daraufhin Zustimmung zum Vorgehen des
Nationalrates, wodurch der letztjährige deutliche Entscheid seines Rates im nachhinein
desavouiert worden wäre, was zumindest verfahrensmässig Fragen aufwarf. Inhaltlich
wurde seine Begründung, die Schweiz sei kein Einwanderungsland und die Integration
primär die Sache der Betroffenen, nicht diskutiert. Mit 22 zu 5 Stimmen bekräftigte die
kleine Kammer ihr Bekenntnis zu einer auch vom Bund getragenen Integration der auf
Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie zu den allenfalls dafür
anfallenden Kosten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1998
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Kollerunterstützte diese Argumente voll und ganz. Er war deshalb bereit, eine
Motion der staatspolitischen Kommission entgegen zu nehmen, welche die wichtigsten
Grundsätze der künftigen Ausländerpolitik auflistet. Die Begrenzung der ständigen
ausländischen Wohnbevölkerung soll nach wie vor ein Ziel sein, allerdings unter
Beachtung der völkerrechtlichen Verpflichtungen, der wirtschaftlichen Bedürfnisse und
der humanitären Tradition. Das Saisonnierstatut ist gemäss Ständerat durch eine
Kurzaufenthaltsbewilligung zu ersetzen, und die Rekrutierung von Arbeitskräften soll
nicht mehr nach dem rassismusverdächtigen Drei-Kreise-Modell, sondern nach einem
dualen System (EU/Efta-Staaten gegen den „Rest der Welt“) erfolgen. Zudem soll die
Integration der ansässigen Bevölkerung verstärkt und gegen Missbräuche
konsequenter vorgegangen werden. Die Motion wurde mit 31 zu 5 Stimmen überwiesen.
Lediglich als Postulat angenommen – und zwar mit 20 zu 9 Stimmen – wurde eine
Motion Reimann (svp, AG), welche in vielen Teilen mit der Kommissionsmotion identisch
war, generell aber eine weitere Verschärfung verlangte; so sollte etwa der
Familiennachzug auf ein völkerrechtlich zulässiges Minimum beschränkt werden.
Ständerat Aeby (sp, FR) hatte eine weitere Motion eingereicht, welche die Missbräuche
auch auf Arbeitgeberseite (Schwarzarbeit) bekämpfen wollte und die erleichterte
Einbürgerungen von jungen Ausländerinnen und Ausländern der zweiten und dritten
Generation forderte. Angesichts des Widerstandes im Rat zog er seine Motion zurück.
Der Nationalrat befand, so kurz vor dem Abschluss der Vorarbeiten zur Totalrevision
des Anag sei es nicht mehr angezeigt, dem Bundesrat einen verbindlichen Auftrag zu
erteilen, weshalb er die ständerätliche Motion nur in Postulatsform überwies. 2

MOTION
DATUM: 07.10.1999
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession wurde die Motion der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrates für die Ausarbeitung eines Integrationsrahmengesetzes vom Ständerat
beraten. Da die Integration von Ausländern eine Querschnittsaufgabe darstellt, legte
der Bundesrat in seinem Bericht dar, dass nicht nur das Ausländergesetz, sondern 16
weitere, sehr diverse Gesetzestexte – vom Jugend- und Kulturförderungsgesetz bis hin
zum Raumplanungsgesetz – einer Ergänzung bedürften. Trotz Widerstand seitens der
SVP wurde der Vorstoss Ende des Vorjahres vom Nationalrat gutgeheissen. Bei den
Beratungen im Ständerat gab es zwei Anträge. Die ständerätliche Sicherheitspolitische
Kommission (SPK-SR) forderte eine Anpassung des Motionstextes, so dass die
Integration auch im Ausländergesetz festgeschrieben werden könnte. Wie
Kommissionssprecher Büttiker (fdp, SO) betonte, berücksichtige dieser Vorschlag die
Bedenken der Kantone, die eine Beschränkung ihrer Kompetenzen im
Integrationsbereich befürchteten. Der zweite Antrag im Ständerat stammte von der
Minderheit Reimann (svp, AG) und forderte die Ablehnung der Motion. Nach Ansicht
dieser Minderheit habe das Volk seinen Willen klar kundgetan, indem es den
Gegenentwurf zur Ausschaffungsinitiative verworfen hatte, der verschiedene
Integrationsmassnahmen vorgesehen hätte. Bei der eingehenden Diskussion in der
kleinen Kammer erhielt der Entwurf der SPK-SR sowohl von Bundesrätin Sommaruga als
auch von links-liberalen Rednern Zustimmung. Ständeräte, welche den
Minderheitsantrag begrüssten, taten dies im Namen der Kantone, welche sich, wie
durch die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) kommuniziert, gegen neue
Bundeskompetenzen im Integrationsbereich wehrten. Deren ablehnende Haltung
gegenüber dem Gesetzesvorschlag sei zu respektieren und zudem seien sie bereits
heute im Bereich der Integration sehr aktiv. Dennoch wurde der abgeänderte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2011
ANITA KÄPPELI
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Motionstext mit 22 zu 12 Stimmen angenommen. Ende des Berichtsjahres fand im
Nationalrat die Differenzenbereinigung statt. Die Mehrheit forderte die Zustimmung
zum abgeänderten Entwurf des Ständerates, während die Minderheit Fehr (svp, ZH) die
Ablehnung befürwortete, da die Bemühungen der Schweiz im Bereich der
Integrationsförderung bereits ausreichend seien und die Hauptverantwortung zur
Integration bei den Ausländern selbst liege. Dieser Minderheitsantrag erhielt jedoch nur
42 Stimmen, praktisch ausschliesslich aus der SVP-Fraktion, und wurde zugunsten des
Antrags der Mehrheit, welcher 108 Stimmen erhielt, verworfen. Damit wurde die
abgeänderte Motion an den Bundesrat überwiesen. Gleichzeitig wurde im Nationalrat
eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion mit ähnlichem Wortlaut
zurückgezogen. 3

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Die vorberatende Kommission des Nationalrates sprach sich mit grosser Mehrheit für
Eintreten aus. In der Detailberatung versuchte dann aber ein rechtsbürgerliches
Quartett – Arbeitgeberdirektor Allenspach (fdp, ZH), Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD),
Wirtschaftsanwalt Ducret (cvp, GE) und Maximilian Reimann (svp, AG) — das Gesetz in
fast allen Artikeln abzuschwächen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.11.1993
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession stimmte die kleine Kammer als Erstrat einstimmig der
Ratifikation des UNO-Übereinkommens zur Beseitigung aller Diskriminierungen der
Frauen mit den vom Bundesrat beantragten Vorbehalten zu. Gegen die Ratifikation des
Abkommens wandten sich lediglich die Abgeordneten Schmid (cvp, AI) und Reimann
(svp, AG) mit der Begründung, das Abkommen beeinträchtige die in der Schweiz gültige
Rechtsordnung, weil einzelne Bestimmungen zu direkt anwendbarem Recht führten
und damit dem Einfluss von Volk und Ständen entzogen würden. Die Juristin Beerli (fdp,
BE) beruhigte ihre Kollegen und erklärte, die einzigen in der Konvention enthaltenen
direkt anwendbaren Rechtsansprüche seien in der Schweiz bereits umgesetzt. Auch
Bundesrätin Dreifuss unterstrich, dass mit der Ratifikation des Übereinkommens keine
Ausweitung der Sozialrechte verbunden sei. Mit 31:7 Stimmen wurde der Antrag Schmid,
die Konvention nicht zu unterzeichnen, dafür aber deren Grundsätze in einen
allgemeinen Bundesbeschluss zu kleiden, abgelehnt. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1996
MARIANNE BENTELI

Kinder- und Jugendpolitik

Wenn die Ratifizierung schon nicht abzuwenden war, so wollte Schmid, unterstützt von
Reimann (svp, AG), Wicki (cvp, LU), Frick (cvp, SZ) und einigen weiteren Ratskollegen, die
Konvention zumindest mit einem generellen Vorbehalt versehen. Danach sollte die
Schweiz erklären, dass das Übereinkommen innerstaatlich keine direkte Anwendung
findet. Aus den bereits in der Eintretensdebatte angeführten Gründen verneinte die
Mehrheit des Rates die Notwendigkeit eines derartigen Vorgehens. Bundesrat Cotti und
Kommissionssprecher Danioth (cvp, UR) machten auf die internationalen Implikationen
eines generellen Vorbehalts aufmerksam. Insbesondere Cotti erklärte, der Aufschub der
Ratifikation habe dem Ansehen der Schweiz im Ausland bereits erheblich geschadet.
Auch in diesem Punkt konnte sich der Antrag Schmid - obgleich etwas weniger deutlich
- mit 30 zu 9 Stimmen nicht durchsetzen.

Die Debatte in der kleinen Kammer hatte über weite Strecken wenig bis nichts mit dem
Schutz der Kinder zu tun, wohl aber mit generellen juristischen Überlegungen. Schmid
(cvp, AI) beantragte dem Rat, auf die Vorlage überhaupt nicht einzutreten. Er drückte
sein Unbehagen über das zunehmende Einfliessen von direkt anwendbaren
völkerrechtlichen Bestimmungen in die schweizerische Rechtsordnung aus. Zudem
machten ihm einzelne Bestimmungen der Konvention Angst. Sie seien dazu angetan, die
elterliche Gewalt auszuhöhlen und würden zu einer verstärkten Einmischung der
Kinderschutzorganisationen und der Gerichte in innerfamiliäre Belange führen. Diesen
Ausführungen hielt Beerli (fdp, BE) entgegen, die Schweiz verfüge schon heute über
einen umfassenden Kinderschutz, weshalb der Beitritt zur Konvention keine Änderung
des innerstaatlichen Rechts erfordere. Das Abkommen äussere sich nicht zu
Erziehungsmitteln und -grundsätzen, und das Gleichgewicht zwischen
Führungsanspruch der Eltern und Rechten der Kinder bleibe unangetastet. Der
Nichteintretensantrag unterlag schliesslich mit 35 zu 4 Stimmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Ganz auszuräumen vermochten die Befürworter der Vorlage die Bedenken der
konservativen Kreise des Rates dennoch nicht. In der Detailberatung nahm der
Ständerat auf Antrag seiner Kommission einen weiteren punktuellen Vorbehalt an,
wonach die Gesetzgebung über die elterliche Sorge Vorrang gegenüber der Konvention
hat. Vergeblich plädierten die beiden Freisinnigen Forster (SG) und Leumann (LU) dafür,
diesen Vorbehalt nicht einzufügen. Er erwecke erst den Eindruck, dass es zwischen dem
schweizerischen Verständnis der elterlichen Gewalt und der Konvention einen
Widerspruch gebe, was dem internationalen Image der Schweiz nur Schaden zufügen
könne. Der Rat zog es aber mit 28 zu 9 Stimmen vor, "ein innenpolitisches Zeichen zu
setzten". Die bereits vom Bundesrat vorgeschlagenen Vorbehalte waren unbestritten,
weshalb die Vorlage schliesslich mit 37 zu 1 Stimmen angenommen wurde. Ein letzter
Versuch, die Konvention vielleicht später doch noch zu kippen, nämlich ein
Minderheitsantrag Reimann / Schmid auf Unterstellung unter das fakultative
Staatsvertragsreferendum unterlag mit 34 zu 7 Stimmen . 6

1) Amtl. Bull. StR, 1998, S. 537 f.16
2) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 2116.12; Amtl. Bull. StR, 1999, S. 197 ff.11
3)  AB SR, 2011, S. 190 ff.; AB NR, 2011, S. 2096 f.
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